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Vorlage
 
Drucksachen-Nr.: BV/100/2025/II-20

Einreicher: Der Oberbürgermeister

Verantwortlich für die Umsetzung: Amt für Stadtfinanzen

 

Beratungsfolge Status Termin Für Gegen Enthaltung Bestätigung

Dienstberatung des 
Oberbürgermeisters

nicht 
öffentlich

08.04.2025     

Ausschuss für Finanzen, 
Digitalisierung und 
moderne Verwaltung

öffentlich 23.04.2025     

Haupt- und 
Personalausschuss

öffentlich 23.04.2025     

Stadtrat öffentlich 30.04.2025     

 
 
Titel:
Ermächtigung zur Kreditaufnahme
 
Beschluss:
 

Die Verwaltung wird ermächtigt unter Berücksichtigung des § 108 in Verbindung mit 
§ 99 Abs. 5 KVG LSA im Rahmen der genehmigten Kreditermächtigung 2023 in 
Höhe von maximal 15.000.000 EUR langfristige Investitionsdarlehen mit folgender 
konkreter Ausgestaltung aufzunehmen.
 
Nominalbetrag: 15.000.000 EUR
Aufnahmezeitpunkt: spätestens bis 25.05.2025
Laufzeit: 20 Jahre
Zinsbindung: 10 Jahre
 
Der zu zahlende Zins darf dabei 3,5 % p.a. nicht überschreiten.
 
Gesetzliche Grundlagen: KVG LSA, KomHVO, Haushaltssatzung

2023
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:  
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:  
Hinweise zur Veröffentlichung:  
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Relevanz mit Leitbild
 
Handlungsfeld  Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft [  ]  
Kultur, Freizeit und Sport [  ]  
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr [  ]  
Handel und Versorgung [  ]  
Landschaft und Umwelt [  ]  
Soziales Miteinander [  ]  

 
Vorlage ist nicht leitbildrelevant [X]

 
 
Steuerrelevanz
 
Bedeutung  Bemerkung
Vorlage ist steuerrelevant [  ]  
Abstimmung mit Amt 20 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht steuerrelevant [X]

 
 
Relevanz für die BUGA
 
Bedeutung  Bemerkung
Vorlage ist BUGA-relevant [  ]  
Abstimmung mit Dezernat 1 erfolgt [  ]  

 
Vorlage ist nicht BUGA relevant [  ]

 
 
 
 
 
 

Begründung: siehe Anlage 1
 
 
Für den Oberbürgermeister:
 
 
André Ulbrich
Beigeordneter für Finanzen, Digitalisierung und moderne Verwaltung
 
 
 
 
 
beschlossen im Stadtrat am:
 
 
 
Frank Rumpf
Stadtratsvorsitzender
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Anlage 1:




